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Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Praxis 

 
Ziel der Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten ist die Vermittlung von 
beruflichen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten einer Allround-Fachkraft, die in 
allen ärztlichen Fachgebieten einsetzbar ist. 
 
Ausbildende sind verpflichtet, den Auszubildenden (Azubi) die berufliche Handlungs-
fähigkeit zu vermitteln, die zum Erreichen dieses Ausbildungsziels erforderlich ist. So 
sieht es das Berufsbildungsgesetz vor, und so ist es im Ausbildungsvertrag festge-
halten (§2 Pflichten des/der ausbildenden Arztes/Ärztin).  
 
Grundlage dafür bildet der Ausbildungsrahmenplan. Allerdings wird es in manchen 
Praxen nicht möglich sein, die gesamte Palette der erforderlichen Tätigkeiten, Fertig-
keiten und Kompetenzen zu vermitteln.  
 
In solchen Fällen ist es angezeigt, dass die/der Auszubildende die fehlenden Ausbil-
dungsinhalte außerbetrieblich erlernt. In erster Linie geschieht das mittels Praktika in 
anderen Praxen mit möglichst breitem Behandlungs- und Aufgabenspektrum, z.B. in 
der hausärztlichen Versorgung. Aber auch Kurse und Fortbildungen bieten die Mög-
lichkeit der außerbetrieblichen Fortbildung. 

Außerbetriebliche Ausbildungsabschnitte im betrieblichen Ausbildungsplan 
definieren 

 
Damit die zeitliche und inhaltliche Gliederung der Ausbildung von vornherein gut ge-
plant und sichergestellt ist, erstellt der ausbildende Arzt/die ausbildende Ärztin vor 
Beginn der Ausbildung für die/den betreffenden Azubi einen betrieblichen Ausbil-
dungsplan. In diesem sind auch die erforderlichen außerbetrieblichen Maßnahmen 
aufzuführen, die im Vorfeld oder spätestens zu Beginn der Ausbildung organisiert 
werden sollten. Die jeweils zuständige Bezirksstelle der Ärztekammer Niedersachsen 
ist gehalten, ein besonderes Augenmerk auf die außerbetriebliche Vermittlung von 
Ausbildungsinhalten im betrieblichen Ausbildungsplan zu legen und ggf. entspre-
chend zu beraten. 

Zwischenprüfung dient als Indikator 

 
Manchmal stellt sich auch erst im Laufe der Ausbildung heraus, dass nicht sämtliche 
Ausbildungsinhalte in der Praxis vermittelt werden können. Eine gute Möglichkeit der 
Kontrolle über die geforderte inhaltliche und zeitliche Vermittlung von Ausbildungsin-
halten bietet die Zwischenprüfung. Fallen Ergebnisse unterdurchschnittlich aus, ist 
auch hier unter Umständen mit dem/der ausbildenden Arzt/Ärztin ein beratendes Ge-
spräch zu führen und zu klären, wie die Defizite in der verbleibenden Ausbildungszeit 
ausgeglichen werden können.  
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Versicherungsschutz während der außerbetrieblichen Maßnahme 

 
Arbeitsunfälle mit Personenschäden unterliegen den Bestimmungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung.  
 
Während der kurzzeitigen praktischen Ausbildungsabschnitte in einer anderen Arzt-
praxis bleiben die Auszubildenden weiterhin über die Praxis ihres/ihrer ausbildenden 
Arztes/Ärztin gesetzlich unfallversichert. Es findet kein Übertritt in die fremde Praxis 
statt.  
 
Das bedeutet, dass der ausbildende Arzt/die ausbildende Ärztin – der Stammarbeit-
geber – die Unfallmeldung vornimmt. Die/der Auszubildende bleibt während der ge-
samten Dauer der Ausbildung über den Stammarbeitgeber bei der Berufsgenossen-
schaft gemeldet, während der außerbetrieblichen Abschnitte findet hier kein Wechsel 
statt.  

Haftung 

 
Andere mögliche haftungsrelevante Schadensfälle sollte der ausbildende Arzt/die 
ausbildende Ärztin im Vorfeld der außerbetrieblichen Maßnahme mit seinem/ihrem 
jeweiligen Versicherer klären. Hier kann die Ärztekammer aufgrund der nicht einheit-
lich gestalteten Policen keine allgemeine Auskunft geben. 
 
Sie haben weitere Fragen zu Ausbildungsabschnitten außerhalb des eigenen Ausbil-
dungsbetriebes? Wenden Sie sich an die Ausbildungsberater in der für Sie zuständi-
gen ÄKN-Bezirksstelle, die informieren und unterstützen Sie gern. Deren Kontaktda-
ten finden Sie z.B. auf den Schreiben, die Sie bisher von der Ärztekammer Nieder-
sachsen erhalten haben. Oder Sie schauen unter www.aekn.de, ÄKN vor Ort, klicken 
dort den Namen der betreffenden Stadt und dann MFA an. Hier finden Sie die Kon-
taktdaten des jeweiligen Beraterteams.  
 
 
 

http://www.aekn.de/

